
A U F H E B U N G S V E R E I N B A R U N G 
 
Das Berufsausbildungsverhältnis zwischen dem  
 
Ausbildungsbetrieb        
 
Straße       
 
PLZ, Ort       
 

und dem 
 
Lehrling (Auszubildenden)        
 
geboren am       
 
gesetzlich vertreten durch       
 
 
wird mit Wirkung vom         
   
      in beiderseitigem Einvernehmen  aufgelöst . 
 
 
Der Lehrling/Auszubildende wurde umfassend über die Folgen des Abschlusses des 
Aufhebungsvertrages durch den Arbeitgeber aufgeklärt. 
 
Alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis und seiner Beendigung sind nach 
Aushändigung der Personalpapiere, der Zahlung der restlichen Vergütung und dem Abgelten des 
bestehenden Urlaubsanspruchs erledigt. 
 
Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld wird der Lehrling/Auszubildende 
darauf hingewiesen, dass er sich unverzüglich bei der zuständigen Arbeitsagentur persönlich 
arbeitssuchend zu melden hat. Des Weiteren ist der Lehrling/Auszubildende verpflichtet, sich frühzeitig 
vor der Beendigung dieses Ausbildungsverhältnisses selbst aktiv um einen neuen Ausbildungs-/ 
Arbeitsplatz zu kümmern. 
 
      
Ort/Datum 
 
 
Ausbildungsbetrieb Lehrling/Auszubildende(r) 
 
 
gesetzlicher Vertreter/Vater gesetzliche Vertreterin/Mutter 
 
 

Verzichtserklärung 
 
Der Lehrling/Auszubildende bestätigt ausdrücklich, den vorliegenden Vertragstext sorgfältig gelesen, 
verstanden und nach reiflicher Überlegung unterschrieben zu haben, und erklärt, dass Widerrufs- und 
Anfechtungsrechte nicht bestehen. 
 
      
Ort/Datum Lehrling/Auszubildende(r) 
 
 
gesetzlicher Vertreter/Vater gesetzliche Vertreterin/Mutter 


